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§3
Förderungsarten

Die finanzielle Förderung kann in der Gewährung von In
vestitionszuschüssen, Darlehen, Zinszuschüssen und Bürg
schaften bestehen.

§4
Gemeinsamer Rahmenplan

(1) Für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe wird ein 
gemeinsamer Rahmenplan aufgestellt.

(2) Der Rahmenplan ist für den Zeitraum der Finanzpla
nung aufzustellen, jedes Jahr sachlich zu prüfen, der Ent
wicklung anzupassen und dementsprechend fortzuführen. Die 
mehrjährige Finanzplanung des Bundes und der Länder ist 
zu berücksichtigen.

§5
Inhalt des Rahmenplanes

Im Rahmenplan werden
1. die Gebiete nach § 1 Abs. 2 abgegrenzt,
2. die Ziele genannt, die in diesen Gebieten erreicht wer

den sollen,
3. die Maßnahmen nach § 1 Abs. 1, getrennt nach Haushalts

jahren und Ländern, sowie die vom Bund und von jedem 
Land für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe im 
nächsten Jahr bereitzustellenden und für die folgenden 
Jahre des Planungszeitraumes jeweils vorzusehenden 
Mittel aufgeführt und

4. Voraussetzungen, Art und Intensität der Förderung bei 
den verschiedenen Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 festgelegt.

§ 6

Planungsausschuß
(1) Für die Aufstellung des Rahmenplanes bilden die Bun

desregierung und die Landesregierungen einen Planungsaus
schuß. Ihm gehören der Bundesminister für Wirtschaft als 
Vorsitzender sowie der Bundesminister der Finanzen und ein 
Minister (Senator) jedes Landes an; jedes Mitglied kann sich 
vertreten lassen. Die Stimmenzahl des Bundes entspricht der 
Zahl aller Länder. Jedes Land hat eine Stimme.

(2) Der Planungsausschuß beschließt mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der Stimmen.

(3) Der Planungsausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

§7
Anmeldung zum Rahmenplan

(1) Bis zum 1. Februar jedes Jahres schlagen die Länder 
dem Bundesminister für Wirtschaft die von ihnen vorgesehe
nen Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 1 zur Aufnahme in den 
Rahmenplan vor. Mit der Anmeldung gilt die Zustimmung 
des Landes gemäß Artikel 91 а Abs. 3 Satz 2 des Grundgeset
zes als erteilt. Die Zustimmung kann bis zur Beschlußfas
sung über den Rahmenplan widerrufen werden.

(2) Die Anmeldung muß alle für den Inhalt des Rahmen
planes nach § 5 notwendigen Angaben und eine Erläuterung 
der Maßnahmen enthalten.

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft legt die Anmeldun
gen der Länder und seine eigenen Vorschläge dem Planungs
ausschuß zur Beschlußfassung vor.

(4) Für Anmeldungen zur Änderung des Rahmenplanes 
gelten die Absätze 1 bis 3 sinngemäß.

§ 8
Verfahren nach Beschluß über den Rahmenplan

Der Planungsausschuß leitet den Rahmenplan der Bundes
regierung und den Landesregierungen zu. Die Bundesregie

rung und die Landesregierungen nehmen die für die Durch
führung des Rahmenplanes im nächsten Jahr erforderlichen 
Ansätze in ihre Entwürfe der Haushaltspläne auf.

§9
Durchführung des Rahmenplanes

(1) Die Durchführung des Rahmenplanes ist Aufgabe der 
Länder.

(2) Die Landesregierungen unterrichten die Bundesregie
rung und den Bundesrat auf Verlangen über die Durchfüh
rung des Rahmenplanes und den allgemeinen Stand der Ge
meinschaftsaufgabe.

§ 10 

Erstattung
(1) Der Bund erstattet vorbehaltlich der Bestimmung des 

Artikels 91 а Abs. 4 des Grundgesetzes jedem Land auf Grund 
der Abrechnungen für die nach dem Rahmenplan geförder
ten Vorhaben die Hälfte der dem Land nach Maßgabe des 
Rahmenplanes entstandenen Ausgaben.

(2) Der Bund leistet bis zur voraussichtlichen Höhe des 
nach Absatz 1 von ihm zu erstattenden Betrages entsprechend 
dem jeweiligen Stand der Maßnahme und der bereitgestellten 
Haushaltsmittel Vorauszahlungen an das Land. Zur Feststel
lung des Mittelbedarfs und des Standes der Maßnahme teilen 
die Länder dem Bundesminister für Wirtschaft die Höhe der 
verausgabten Mittel sowie den Stand und die voraussichtliche 
Entwicklung der Vorhaben mit.

§11
Rückzahlung und Verzinsung der Bundesmittel

'
(1) Beträge, die vom Zuwendungsempfänger zur Tilgung 

und Verzinsung erhaltener Darlehen oder zum Ausgleich der 
auf Grund übernommener Bürgschaften erstatteten Ausfälle 
gezahlt werden, sind vom Land anteilig an den Bund abzu
führen.

(2) Der Bund kann zugewiesene Bundesmittel von einem 
Land zurückfordern, wenn die festgelegten Bedingungen ganz 
oder teilweise nicht erfüllt werden.

(3) Im Falle der Nichterfüllung der Bedingungen durch den 
Zuwendungsempfänger fordert das Land die Mittel in Höhe 
des Bundesanteils zurück und zahlt die zurückerhaltenen Be
träge an den Bund.

(4) Die an den Bund nach den vorstehenden Absätzen ab
zuführenden Beträge sind vom Land in Höhe von 2 v. H. über 
dem für Kassenkredite des Bundes geltenden Zinssatz der 
Deutschen Bundesbank zu verzinsen, im Falle des Absatzes 2 
vom Zeitpunkt der Auszahlung der Bundesmittel an, im Falle 
der Absätze 1 und 3 vom Beginn des zweiten auf den Eingang 
des Betrages beim Land folgenden Monats.

§ 12
Ü bergangsregelung

Bis zum Inkrafttreten des ersten Rahmenplanes nach § 6 
kann nach den bisherigen Grundsätzen verfahren werden, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, 
das dem Inkrafttreten dieses Gesetzes folgt.

§ 13
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten 
Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I
S. 1) auch im Land Berlin.

§ 14 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft.


